
ANFRAGE 
des Abgeordneten Mag. Gerhard Kaniak 
und weiterer Abgeordneter 
an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
betreffend Gültigkeit von Antigentests auf 24 Stunden reduzieren 

Am 2.3.2021 berichtete der „Kurier' in seinem Online-Medium folgendes: 

„Expertin: Gültigkeit von Antigentests auf 24 Stunden reduzieren 

48 Stunden sind zu lang, sagt Epidemiologin Eva Schernhammer in der ZiB 2. Die für 
Ostern geplanten Lockerungen verteidigt sie - es seien ohnedies nur "Babyschritte". 

Es gehe ja nicht um Öffnungsschritte für morgen, sondern um solche, die in einem 
Monat zum Tragen kommen sollen: So relativierte Eva Schernhammer, Leiterin der 
Epidemiologie an der MedUni Wien, die Kritik an den gestern von der Regierung in 
Aussicht gestellten Lockerungen im Bereich der Gastronomie. Diese seien gefährlich, 
warnten viele Exeprten, der deutsche Virologe (und SPD-Politiker) Karl Lauterbach 
hatte gar prognostiziert, das würde viele Menschenleben kosten, der österreichische 
Komplexitätsforscher Peter Klimek nannte das "hoch riskant". 

Schernhammer meinte indes, es sei noch Zeit zu beobachten, ob die Zielsetzungen 
halten würden. Bis dahin gelte es, das Testen weiter auszubauen und die Menschen 
zu motivieren, sich an die Sicherheitsmaßnahmen zu halten. 

Schernhammer war eine der Teilnehmerinnen an den gestrigen Beratungen der 
Bundesregierung mit Experten. Davor hatte sie selbst noch gemeint, man müsse froh 
sein, wenn offen bleiben kann, was derzeit offen ist. 

Nun meinte sie in der ZiB 2, die ab der Karwoche geplanten Öffnungsschritte seien in 
Wahrheit ohnedies nur "Babyschritte", die sich auf den Outdoor-Bereich beschränkten. 

Zur Frage der Regionalisierung von Maßnahmen - wie dass z. B. Vorarlberg nun früher 
weitergehende Öffnungsschritte setzen kann - meinte die Virologin, man habe seit dem 
ersten Scheitern der Corona-Ampel viel dazu gelernt. 

Vor allem sei Österreich zum Testweltmeister geworden, darin liege derzeit die große 
Chance. Von daher seien regionale Schritte, begleitet von massiven Teststrategien, 
durchaus sinnvoll. 

Klar sprach sich Schernhammer dafür aus, die Frist der Gültigkeit von Antigentests (z. 
B. für Eintritte) von 48 auf zumindest 24 Stunden zu reduzieren, noch besser wären 
zwölf Stunden. 

Definitiv auf Distanz ging die Expertin zu den Forderungen aus Wirtschaft und Kultur 
zu Öffnungen auch im lndoor-Bereich: Das wären Schritte, "vor denen man wirklich 
Angst haben müsste"." 
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https://kurier.at/politik/inland/expertin-gueltigkeit-von-antigentests-auf-24-stunden­
reduzieren/401205742 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an den 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz folgende 

ANFRAGE 

1. Welche Stellungnahme geben Sie und Ihr Ministerium betreffend Interview der 
Epidemiologin Eva Schernhammer in Bezug auf die Öffnungsschritte ab? 

2. Welche Stellungnahme geben Sie und Ihr Ministerium betreffend Interview der 
Epidemiologin Eva Schernhammer in Bezug auf die Herabsetzung der 
Gültigkeit von Covid-19-Tests ab? 

3. Wie bewerten Sie die Einschätzung von Karl Lauterbach, wonach die Öffnung 
der Gastronomie „viele Menschenleben kosten" würden? 

4. Wie bewerten und schätzen Sie selbst und Ihr Ministerium das Risiko einer 
„vorzeitigen" Gastronomieöffnung ein? 

5. Ist es von Seiten ihres Ministeriums auszuschließen, dass erfolgte 
Öffnungsschritte zurückgenommen werden können? 

6. Welche konkreten Öffnungsschritte sind zu Ostern von Ihnen geplant? 
7. Welche Vor- und Nachteile würde Ihrer Meinung und der Meinung Ihres 

Ministeriums nach, die Herabsetzung der Gültigkeit eines Antigen-Tests auf 24 
Stunden bringen? 

8. Welche Vor- und Nachteile würde Ihrer Meinung und der Meinung Ihres 
Ministeriums nach, die Herabsetzung der Gültigkeit eines Antigen-Tests auf 12 
Stunden bringen? 
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